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RS OGH 1982/4/21 1Ob11/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1982

Norm

AußStrG §44

AußStrG §97 A1

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe des Verlassenschaftsverfahrens, angebliche Eigentümer von Gegenständen, die sich im Besitz des

Erblassers befanden, zu schützen; insbesondere hat der Gerichtskommissär zu ihren Gunsten keinerlei Verfügungen

zu treffen.
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